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Referentenentwurf des BMAS eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze (April 2016)

Wesentlicher Inhalt

1. Es wird eine Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten eingeführt. Von dieser Höchstdauer kann durch Tarifvertrag der Einsatzbranche (also der entleihenden Betriebe) oder durch eine aufgrund eines solchen Tarifvertrages geschlossene Betriebs- oder Dienstvereinbarung abgewichen werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können in nicht tarifgebundenen Unternehmen die tariflichen Regelungen durch Betriebs- oder Dienstvereinbarungen inhaltsgleich übernommen werden (§ 1 Abs. 1 b AÜG-E). Nicht davon erfasst sind demnach paritätische Organisationen, die an keinen Tarifvertrag gebunden sind, der eine entsprechende Ausnahmeregelung enthält.   
2. In § 8 AÜG – E ist der bisher in § 3 Abs. 1 Nr. 3 AÜG enthaltene "Equal Pay-Grundsatz " enthalten, wonach Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer spätestens nach neun Monaten hinsichtlich des Arbeitsentgeltes mit den Stammbeschäftigten gleichgestellt werden. Von diesem Gleichstellungsgrundsatz kann durch Tarifverträgen abgewichen werden, sofern die in einer Rechtsverordnung nach § 3 a AÜG festgesetzten Mindeststundenentgelte nicht unterschritten werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können auch nicht gebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung des Tarifvertrages vereinbaren. Auch diese Regelung ist nicht neu. Paritätische Organisationen sind hier nicht erfasst, wenn sie sich nicht im Geltungsbereich (insb. räumlich, zeitlich, fachlich) eines Tarifvertrages befinden oder an einen solchen gebunden sind, der eine entsprechende Ausnahmeregelung enthält. 

§ 8 Abs. 4 AÜG - E bestimmt, unter welchen Bedingungen ein Tarifvertrag über die ersten neun Monate hinaus vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen darf. Dies ist nur zulässig, wenn nach spätestens insgesamt fünfzehn Monaten einer Überlassung an einen Entleiher mindestens ein Arbeitsentgelt erreicht wird, das im Tarifvertrag als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer in der Einsatzbranche festgelegt ist und wenn nach einer Einarbeitungszeit von längstens sechs Wochen eine stufenweise Heranführung an dieses Arbeitsentgelt erfolgt. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können auch hier nicht tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung tariflicher Regelungen vereinbaren. 
In der Begründung wird klargestellt, dass nicht tarifgebundene Verleiher wie auch Entleiher, die sich nicht im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags befinden, von diesen Regelungen nicht profitieren können. Das politische Ziel hinter diesen Regelungen besteht darin, die Tarifbindung im Bereich Leiharbeit insgesamt zu stärken.

3. Schließlich findet sich im Gesetzesentwurf die Formulierung eines neuen § 611 a BGB, der eine Definition für den Arbeitnehmer enthält. Diese orientiert sich im Wesentlichen an der bisherigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Ziel dieser Regelung ist, die Abgrenzung von Werkverträgen und damit den missbräuchlichen Einsatz von "Scheinwerkvertragsarbeitern" in Fremdbetrieben zu unterbinden. 
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